
öSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

VERHANDLUNGSAUSSCHUSS 
DER GEWERKSCHAFTEN DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

1090 WIEN, MARIA-THERESIEN-STRASSE 11 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 Wie n 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
geändert wird (20. Novelle zum B-KUVG) 

Der Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
erlaubt sich zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert wird (20. Novelle 
zum Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) wie folgt Stel
lung zu nehmen: 

Die vorgesehene Fassung des § 56 Abs. 7 würde bewirken, daß die 
Anspruchsberechtigung eines geschiedenen nur zeitlich befristet 
( etwa "bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit der Kinder" udgl.) 
unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht gegeben wäre. 

Der Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
plädiert daher für folgende Formulierung der vorgenannten Bestimmung: 
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Vor itzender 

"Die unterhaltsberechtigte geschiedene Ehegattin 
(der unterhaltsberechtigte geschiedene Ehegatte) gilt 
für die Dauer der Unterhaltsberechti als Ange-
hörige Angehöriger, wenn die Voraussetzungen nach 
Abs. 1 erfüllt sind." 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Verhandlungsausschu8 
der Gewerkschaften des öffentt.Dlenstes 

1090 Wien, Maria-Th8t'88ien-Stra6811 
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